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§ 53 V-StrG

V-StrG - Stral3engesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.09.2025

(1) Die Landesregierung hat bis spatestens 31. Mai 2005 festzustellen, welche StraBen ein jahrliches
Verkehrsaufkommen von Uber sechs Millionen Kraftfahrzeugen aufweisen. Die Gemeinden sind verpflichtet, die von
ihnen verwalteten Stral3en, auf die diese Voraussetzungen zutreffen, der Landesregierung zeitgerecht bekannt zu
geben.

(2) Die Landesregierung hat bis spatestens 30. November 2008 festzustellen, welche StraRen ein jahrliches
Verkehrsaufkommen von Uber drei Millionen Kraftfahrzeuge aufweisen. Der Abs. 1 letzter Satz gilt sinngemaf.

(3) Falls ein Ballungsraum im Sinne der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslarmrichtlinie) vorliegt, hat die
Landesregierung dies bis spatestens 30. November 2008 festzustellen.

(4) Die gemall Abs. 1 und 2 festgestellten HauptverkehrsstralBen sowie der allenfalls gemald Abs. 3 festgestellte
Ballungsraum sind spdatestens einen Monat nach dem genannten Termin der Kommission der Europaischen
Gemeinschaften mitzuteilen. Die jeweilige Meldung ist alle finf Jahre zu aktualisieren.

In Kraft seit 01.01.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 53 V-StrG
	V-StrG - Straßengesetz


